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einziger Ausnahme des Stickereizolles und von letzterem den Abschluss des Ver
trages abhängig mache. Die Deutschen haben sich darüber sehr stark aufgeregt 
und sind offenbar durchaus gegen dieses Zugeständnis. Herr Minister Müller da
gegen hat Herrn Bundesrat Schulthess versprochen, sich lebhaft dafür einzuset
zen. Wir hoffen des Bestimmtesten, dass die deutsche Regierung in unserm Sinne 
entscheiden werde, da die hiesige Delegation keineswegs bestreiten konnte, dass 
ihr ein Zugeständnis von M k.500.- an sich möglich gewesen wäre2. Dass die 
Herren verstimmt sind, ist verständlich, allein nachdem das Unglück -  vom deut
schen Standpunkt aus betrachtet -  wollte, dass nicht nur wir, sondern namentlich 
St. Gallen durch eine Indiskretion der Berliner Konfektion von dieser Möglichkeit 
Kenntnis erhielt, werden sie sich wohl damit abfinden müssen.

Im Aufträge von Herrn Bundesrat Schulthess möchte ich Sie bitten, an zustän
diger Stelle wenn möglich noch die Entscheidung in unserm Sinne zu beeinflussen 
und uns telegraphisch über die in Berlin herrschende Auffassung zu berichten.

Ich möchte noch beifügen, dass die deutschen Wünsche zur schweizerischen 
Begehrenliste vollständig und in jeder Hinsicht erledigt worden sind.
[ . . .]
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Der Direktor der Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartementes,
W. Stucki, an den schweizerischen Gesandten in Berlin, H.Rüfenacht

Kopie
S  Bern, 12. Juli 1926

Handelsvertragsverhandlungen mit 
Deutschland

Bezugnehmend auf den Bericht, den Ihnen der Unterzeichnete kürzlich über 
den Stand der Verhandlungen hat zukommen lassen1 und unter Hinweis auf das 
Telephongespräch mit Herrn Dr. Feer vom letzten Samstag beehren wir uns, 
Ihnen mitzuteilen, dass die Verhandlungen materiell abgeschlossen sind und der 
Vertrag2 nächsten Mittwoch unterzeichnet w ird3. Es ist selbstverständlich, dass 
wir Ihnen sofort nach der Unterzeichnung einige Exemplare zukommen lassen 
werden.

Was den Zwischenfall hinsichtlich des Stickereizolles anbelangt, so ist er ver
hältnismässig rasch beigelegt worden: die deutsche Delegation hat uns die 
ausdrückliche und schriftliche Versicherung abgegeben, dass es ihr nach den er
haltenen Instruktionen unmöglich sei, den Stickereizoll auf Mk. 500.- zu ermässi-

1. Nr. 205.
2. Vertragstext und zugehörige BR-Botschaft vom 4 .9 .1 9 2 6  in: BB1 1926, II, S. 330fT. bzw. 269ff.
3. Unterzeichnungsdatum: 14. 7 .1926.
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gen. Sie hätte diese Möglichkeit nur gehabt, wenn die Schweiz auf die vertragliche 
Regelung nicht nur des eigentlichen Stickereiveredlungsverkehrs, sondern auch 
des Ausrüstverkehrs verzichtet hätte. Die Schweiz habe dies nicht getan, sondern 
gegenteils beim Ausrüstverkehr trotz der grössten deutschen Opposition auch 
durchgedrückt, dass das Sengen bei Baumwollgeweben ausdrücklich als Nationa
lisierung anerkannt wird. Bei einem solchen deutschen Zugeständnis habe die 
deutsche Delegation nie die Möglichkeit gehabt und habe sie auch jetzt nicht, 
beim Stickereizoll unter Mk. 550.- zu gehen. Die Information St. Gallens durch 
die Berliner Konfektion sei also zum mindesten sehr ungenau, da die Möglichkeit, 
auf Mk. 500.- zu gehen, nur unter einer Bedingung gegeben war, die nicht erfüllt 
worden sei.

Der deutsche Gesandte, mit dem wir die Frage auch besprochen haben, erklär
te, die deutsche Regierung würde jedenfalls dieser 50 Mark wegen nicht den Ver
trag scheitern lassen. Allein es sei sicher, dass dann nicht nur eine tiefe Verstim
mung der gesamten deutschen Delegation die Folge wäre, sondern dass auch im 
Reichsrat und im Reichstag der Vertrag scharf bekämpft würde.

Nach nochmaliger reiflicher Überlegung haben wir gefunden, der wirtschaftli
che Vorteil an diesen 50 Mk. wiege die angedeuteten Nachteile nicht auf, umso 
mehr als St.Gallen einen Stickereizoll von M k.550.- an sich als gerechtfertigt 
ausdrücklich anerkannt hat. Wir haben deshalb unser Begehren fallenlassen und 
hatten damit auch den letzten Differenzpunkt erledigt.

Mit der deutschen Delegation sind wir dahin übereingekommen, dass der 
Inhalt des Vertrages von nächsten Donnerstag Morgen an publiziert werden dür
fe. Wir beabsichtigen, ihn als Beilage zum schweizerischen Handelsamtsblatt zu 
veröffentlichen, nachdem am Mittwoch Nachmittag die Presse über die wichtig
sten Punkte orientiert wird.

Von deutscher Seite war vorgeschlagen worden, den Vertrag möglichst bald in 
K raft zu setzen, wozu die Gegenseite das neue handelspolitische Ermächtigungs
gesetz in Anwendung gebracht hätte. Wir wiesen darauf hin, dass bei uns der 
Bundesrat nur Handelsprovisorien, nicht aber eigentliche Handelsverträge vorläu
fig in Kraft setzen könne und wir deshalb unbedingt die Ratifikation durch das 
Parlament abwarten müssten. Dieses tritt bekanntlich erst am 27. September 
zusammen, sodass die Schweiz frühestens am 15. Oktober zum Austausch der 
Ratifikationsurkunden bereit sei, wodurch der Vertrag erst auf 15. November in 
Kraft gesetzt werden könnte. Deutscherseits wurde erwidert, dass in diesem Falle 
die Anwendung des Ermächtigungsgesetzes keinen Sinn habe und man den nor
malen Weg beschreiten werde, d.h. der Ratifikation durch den Reichstag in seiner 
Novembersession. Man ist also darüber einig, dass vor dem 1. Dezember die Rati
fikationsurkunden gewechselt werden sollen, und zwar in Berlin, und dass der 
Vertrag auf 1. Januar 1927 in Kraft gesetzt w ird4.

Von Seiten des hiesigen deutschen Gesandten ist in letzter Stunde noch der 
Wunsch geäussert worden, den Vertrag mitzuunterzeichnen, offenbar weil sonst 
einzig Herr Windel ein ungenügendes Gegengewicht gegen die ganze schweizeri-

4. Vgl. Nr. 222.
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sehe Delegation gebildet hätte. Dem Wunsche musste natürlich entsprochen wer
den, was dazu führt, dass schweizerischerseits auch Herr Bundesrat Schulthess 
mitunterschreibt.

Wenn auch zahlreiche schweizerische Wünsche nicht oder ungenügend befrie
digt worden sind, so betrachten wir doch den Vertragsschluss als durchaus vor
teilhaft, den Vertrag selber wenn nicht als gut, so doch als erträglich. Auf Einzel
heiten einzugehen würde selbstverständlich zu weit führen. Dagegen sind wir sehr 
gerne bereit, Ihnen in jeder Beziehung über alle Punkte Aufschluss zu geben, die 
Ihnen nach der Prüfung des Vertrages noch unklar sein sollten. Selbstverständlich 
wird es uns sehr interessieren, über die Aufnahme, die der Vertrag bei den deut
schen Behörden, der Presse und den Interessenten findet, orientiert zu werden.
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Der schweizerische Gesandte in Rom, G. Wagnière, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta

S  Rome, 12 juillet 1926

En me référant à ma lettre du 10 courant1, j ’ai l’honneur d’ajouter les détails 
suivants au sujet de mon entrevue avec Mr. Grandi.

Il s’est tout d’abord vivement loué de la solution donnée à l’incident de Plainpa- 
lais, et il s’est exprimé dans les termes les plus amicaux relativement à la correc
tion du Gouvernement Fédéral et sur les relations cordiales et confiantes qui doi
vent exister entre les deux pays2. Mais on m’a fait entendre cette note si sou
vent!3

Mr. Grandi a abordé lui-même le premier le sujet de la campagne sur la germa
nisation du Tessin, comme je vous l’ai déjà dit, en insistant sur le fait qu’il est diffi
cile d’empêcher la presse italienne de prendre part à une discussion qui a com
mencé en Suisse au sujet de l’«italianità» menacée. Tels sont les services qui nous 
sont rendus par le Démocrate, Y Adula et le triste Colombi, attaché à la Légation 
d’Italie par Mr. Garbasso pour le service de presse. Mr. Grandi ne s’est, du reste, 
pas étendu sur cet argument et paraissait un peu embarrassé quand je lui ai 
demandé ce que le Gouvernement, dont l’autorité est absolue sur la presse de tout 
le Royaume, pensait d’une campagne si gravement offensante pour mon pays. En 
lui exposant la pénible impression produite en Suisse par le langage des journaux 
italiens, je lui ai montré que toute notre presse, généralement lente à 
s’émouvoir, partait à son tour en guerre, et que ces polémiques étaient des plus 
fâcheuses.

1. Nicht abgedruckt.
2. Vgl. Nr. 195.
3. Randbemerkung M ottas: en effet!
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